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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1928

Norm

ABGB §1189

Rechtssatz

Besteht eine Gesellschaft nur aus zwei Personen, so kann der Austritt eines Gesellschafters vom anderen deshalb, weil

der erste eine Nachschußleistung verweigert, nicht gefordert werden, bevor das Gericht im Außerstreitverfahren

entschieden hat, ob eine Nachschußleistung wirtschaftlich notwendig ist.
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